
Anhang 149

Anlage 3

Vereinfachte schematische Darstellung der Einstufungs
grundsätze bei Freiheitsstrafen und bei Arbeitserziehung

Vollzugsart
Einstufungsgrundsätze

Straftat Straf art und -maß, Vorstrafen

strenge Verbrechen Freiheitsstrafe (§17 SVWG)
Vollzugsart — über 2 Jahre (ohne Beachtung der 

Vorstrafen)
— bis zu 2 Jahren mit einer Vor

strafe wegen einer vorsätzlichen 
Straftat von mehr als 1 Jahr Frei
heitsstrafe oder/mit Arbeits
erziehung

vorsätzliche — alle Freiheitsstrafen mit minde-
Vergehen stens zweimal Freiheitsstrafe 

oder Arbeitserziehung 
als Vorstrafe

Arbeitserziehung (§ 19 Abs. 3 SVWG)
— erstmalige Verurteilungen zu 

Arbeitserziehung mit mehr als 
einer Vorstrafe mit Freiheitsent
zug wegen vorsätzlicher Straf
taten

— erneute Verurteilungen zu Ar
beitserziehung

— Anordnungen des Vollzuges auf 
Bewährung ausgesetzter Arbeits
erziehung

allgemeine Verbrechen Freiheitsstrafe (§ 16 SVWG)
Vollzugsart — alle nicht in der strengen Voll

zugsart erfaßten Verurteilungen 
wegen Verbrechen

vorsätzliche — alle nicht in der strengen oder
Vergehen der erleichterten Vollzugsart er-

faßten Verurteilungen 
Arbeitserziehung (§ 19 Abs. 2 SVWG) 
— alle nicht in der strengen Voll

zugsart erfaßten Verurteilungen
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